
 

Beschlussvorlage 
 
- öffentlich - 

 
Drucksache Nr. 104/FB4/2023 

 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bauausschuss 19.02.2024 nicht öffentlich 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg 04.03.2024 öffentlich 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Widmung der Wege im Rosarium als Gehwege, Str.-Nr. BÖW 

26100 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt, nach § 6 Sächsisches Straßengesetz die Widmung der Wege im 

Rosarium und diese entsprechend § 3 Absatz 1 Punkt 4 b) als beschränkt-öffentliche 

Wege, Gehwege einzustufen.  

 

Per Eintragungsverfügung werden die Wege in das Straßenbestandsverzeichnis der 

Großen Kreisstadt Eilenburg aufgenommen. 

 

 

 

 

Scheler 

Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Die Wege im Rosarium wurden bei der Erstanlegung des Straßenbestandverzeichnisses 

1996 nicht mit aufgenommen, diese werden im Fachbereich Liegenschaften als städtische 

Liegenschaft geführt. Die Wege weisen eine starke Frequentierung von Fußgängern auf, 

welche sich zur Erholung im Rosarium aufhalten bzw. diese Wege zur Erreichung des 

angrenzenden Bahnhofes sowie des Busbahnhofes nutzen. Eine öffentliche Widmung ist 

daher gegeben. 

 

Nach § 6 Sächsisches Straßengesetz (künftig SächsStrG) ist gemäß Punkt 2 Absatz 4 die 

Stadt für die Widmung von Ortsstraßen bzw. sonstigen öffentlichen Straßen zuständig. 

Die Wege im Rosarium sollen als beschränkt-öffentliche Wege, Gehwege gewidmet 

werden. 

Die Widmung soll: 

von Knoten 4541471 bis Knoten 4541516 auf einer Länge von 0,063 km; 

von Knoten 4541472 bis Knoten 4541516 auf einer Länge von 0,038 km; 

von Knoten 4541516 bis Knoten 4541482 auf einer Länge von 0,094 km; 

von Knoten 4541477 bis Knoten 4541516 auf einer Länge von 0,048 km erfolgen. 

 

Die Gesamtlänge beträgt 0,243 km. Betroffen sind die Flurstücke 98 der Flur 30 

Gemarkung Eilenburg und 100/35 teilweise der Flur 2 Gemarkung Eilenburg. Beide 

befinden sich im Eigentum der Großen Kreisstadt Eilenburg. Straßenbaulastträger ist die 

Große Kreisstadt Eilenburg. 

 

Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat die Wege im Rosarium nach § 6 SächsStrG zu 

widmen und diese nach § 3 SächsStrG Punkt 1 Absatz 4 b) als beschränkt-öffentliche 

Wege, Gehwege einzustufen.  

 

Nach der Beschlussfassung sind die Wege in das Straßenbestandsverzeichnis per 

Eintragungsverfügung aufzunehmen.  

 

Anlagen 

- Ü-Plan 

- Lageplan 

 

 

finanzielle Auswirkungen ja  nein  

 

Jährliche Unterhaltungskosten aus Produkt 54100101 Sachkonto 422100 ca. 1.000,00 €. 

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Bauausschuss Ja 5   Nein 0   Enthaltung 0   Befangen 0 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  
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